
Deutscher Bundestag  Drucksache  16/1313
 16. Wahlperiode  18. 05. 2006

 *)  Die  Beschlüsse  des  Haushaltsausschusses  zu  den  zurückgestellten  Titeln  folgen  in  einer  Ergänzung  zu  dieser  Beschluss-
 empfehlung, die in Einzelfällen auch Änderungen zu bereits gefassten Beschlüssen enthalten können.

 Beschlussempfehlung
 des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

 zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans
 für das Haushaltsjahr 2006 (Haushaltsgesetz 2006)
 – Drucksachen 16/750, 16/1348 –

 hier:  Einzelplan 14
 Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 den  Entwurf  des  Einzelplans  14  mit  den  aus  anliegender  Zusammenstellung*)

 ersichtlichen  Änderungen  und  den  sich  daraus  ergebenden  Änderungen  der
 Abschlusssummen,  im  Übrigen  unverändert  nach  der  Vorlage  –  Drucksache
 16/750 Anlage –, anzunehmen.

 Berlin, den 11. Mai 2006

 Der Haushaltsausschuss
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Zusammenstellung

des Entwurfs des Einzelplans 14
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung
- Drucksache 16/750 Anlage -
mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses

Geldansätze bei Einnahmen und Ausgaben

sowie bei Verpflichtungsermächtigungen in 1 000 €

Kapitel 1408 - Sanitätswesen 

Tit. 554 01 Beschaffung von Sanitätsgerät sowie Beschaffung und

Erneuerung der Vorräte an Arznei- und Verbandmit-

teln, Brillen und sonstigem Sanitätsverbrauchsmaterial 

 Tit. 554 01 Beschaffung von Sanitätsgerät sowie Beschaffung und

Erneuerung der Vorräte an Arznei- und Verbandmit-

teln, Brillen und sonstigem Sanitätsverbrauchsmaterial 

     

3.  Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass

überschüssiges Sanitätsgerät im Wert bis zu 511 T€,

dessen Lagerung, Beseitigung oder Vernichtung Kos-

ten verursacht, unentgeltlich abgegeben wird.   

 3.  Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass

überschüssiges Sanitätsgerät im Wert bis zu 511 T€,

dessen Lagerung, Beseitigung oder Vernichtung Kos-

ten verursacht, unentgeltlich abgegeben wird.   

Dieser Wert kann in den Haushaltsjahren 2006 und

2007 jeweils um bis zu 489 T€ überschritten

werden.


